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Entschließungsantrag 
 
 
der Abgeordneten Strache, Kitzmüller 
und weiterer Abgeordneter 
 
 
betreffend Fristenlösung, Abtreibung – Maßnahmen zur rechtlichen Regelung und 
Ausgestaltung der „vorhergehenden ärztlichen Beratung“ 
 
 
Die Fristenlösung wurde am 29. November 1973 (BGBl. Nr. 60/1974) mit den Stim-
men der SPÖ gegen die Stimmen von ÖVP und FPÖ (93 zu 88) im Nationalrat be-
schlossen. Nachdem der Bundesrat sich gegen diese Gesetzesbestimmung ausge-
sprochen hatte wurde die Fristenlösung mit einem Beharrungsbeschluss des Natio-
nalrats am 23. Jänner 1974 verabschiedet und steht seit 1. Jänner 1975 in Kraft. 
 
Der Einführung der Straffreiheit von Abtreibungen, die schon im Jahr 1926 ins sozia-
listische Linzer Programm übernommen wurde, gingen heftige Diskussionen zwi-
schen Befürwortern und Gegnern der Fristenlösung voraus. In einem 1975 von der 
„Aktion Leben“ durchgeführten Volksbegehren zum „Schutz des menschlichen Le-
bens“ konnte ein Ergebnis von knapp 900.000 Unterschriften erreicht werden. Dieses 
Volksbegehren war bis 1982 das erfolgreichste in der österreichischen Nachkriegs-
geschichte. 
 
Bis heute gibt es in dieser Frage sehr große weltanschauliche Unterschiede in der 
Bevölkerung. 
 
Von vielen Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch an sich durchführen ließen, 
weiß man, dass diese im Nachhinein nicht immer mit ihrer Entscheidung zufrieden 
sind und oft psychische und teils auch bis ins physische gehende Folgen zu erleiden 
haben. 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass Schwangerschaftsabbrüche in der österreichischen 
Rechtsordnung außer im Strafrecht keinerlei rechtlicher Regelungen unterliegen. 
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Oftmals muss man feststellen, dass die im § 97 Abs. 1 Z 1 StGB nur einmal erwähnte 
und nicht weiter konkretisierte „vorhergehende ärztliche Beratung“ als unzureichend 
angesehen werden muss. Vor allem wenn die Beratung durch einen Arzt, der den 
Schwangerschaftsabbruch selbst vorzunehmen gedenkt, durchgeführt wird. Hier 
kommt es zu unklaren Interessenslagen auf Seiten des beratenden Arztes. Sobald 
ein wirtschaftliches Interesse am Ausgang eines Beratungsgesprächs auszumachen 
ist, handelt es sich qualitativ nicht mehr um ein Beratungsgespräch. 
 
 
In der Bundesrepublik Deutschland liegt eine, in den Grundzügen mit der österreichi-
schen vergleichbare Rechtslage vor. Mit dem großen Unterschied, dass dort in den 
§§ 218a ff dStGB die Modalitäten dieser „vorhergehenden ärztlichen Beratung“ kon-
kretisiert werden. Mit dem im Jahre 1992 verabschiedeten „Gesetz zur Vermeidung 
und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten“ wurde ein bundesweites Netz an 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen errichtet und Vorgaben über den Inhalt der 
Beratung festgelegt. Laut § 219 Abs. 1 dStGB dient die Beratung dem Schutz des 
ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur 
Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben 
mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte 
Entscheidung zu treffen. 
 
Eine Beratung durch den Arzt, der den Abbruch der Schwangerschaft vornimmt, ist 
gemäß § 219 Abs. 2 dStGB ausgeschlossen. Weiters wird eine Bedenkfrist von drei 
Tagen zwischen dem Ende des letzten Beratungsgesprächs und der Vornahme des 
Schwangerschaftsabbruchs gemäß § 218a Abs. 1 Z 1 dStGB vorgeschrieben. 
 
Neben der näheren rechtlichen Ausgestaltung der allgemeinen Aufklärung und Bera-
tung, der rechtlichen Organisation und Finanzierung von Beratungsstellen und der 
Regelung der „Schwangerschaftskonfliktberatung“ sowie der Anerkennung von 
„Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen“ wird im „Gesetz zur Vermeidung und 
Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten“ auch die Bundesstatistik über 
Schwangerschaftsabbrüche geregelt. Die dabei erhobenen Zahlen zeichnen zwi-
schen 2001 und 2007 folgendes Bild (Auszug): 
 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Insgesamt 134 964 130 387 128 030 129 650 124 023 119 710 116 871 
 
 
Mit dem im Jahre 1984 verabschiedeten „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Mutter 
und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens““ wurden überdies finanzielle Mittel vor-
gesehen, die für ergänzende Hilfen zur Verfügung gestellt werden. Damit sollen wer-
denden Müttern, die sich wegen einer Notlage an eine Schwangerschaftsberatungs-
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stelle wenden, Mittel gewährt oder für die Zeit nach der Geburt zugesagt werden, um 
ihnen die Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern. 
 
Die Bundesstiftung erhält von der Bundesrepublik Deutschland für ihre Aufgaben 
derzeit jährlich 92 Mio. Euro. Sie zahlt die Mittel nicht unmittelbar selbst aus, sondern 
bedient sich hierzu der Landesstiftungen für Frauen und Familien in Not und ähnli-
cher zentraler Verbände in den Bundesländern. In Bayern, Berlin, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen helfen die Landesstiftungen in diesem Be-
reich auch mit eigenen Stiftungsmitteln. Mit der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ 
werden jährlich ca. 150.000 schwangere Frauen in einer Notlage in unbürokratischer 
Form unterstützt, um die Fortsetzung der Schwangerschaft und die Betreuung des 
Kleinkindes zu erleichtern. Die Mittel der Stiftung werden z.B. für die Erstausstattung 
des Kindes, die Weiterführung des Haushalts, die Wohnung und Einrichtung sowie 
die Betreuung des Kleinkindes gewährt. Die Zuschüsse werden nicht als Einkommen 
auf das Arbeitslosengeld, die Sozialhilfe und andere Sozialleistungen angerechnet. 
Die Höhe und Dauer der Hilfe richten sich nach den persönlichen Umständen, aber 
auch nach den Gesamtzahlen der Antragstellerinnen in Notlagen. 
 
 
Unabhängig vom persönlichen ideologisch-weltanschaulichen Zugang zu dieser 
Thematik, sollte eine Verbesserung der Qualität der Beratung, sowie der finanziellen 
Absicherung von werdenden Müttern, die sich trotz vorliegender persönlicher Notla-
gen für ein Kind entscheiden, und die zahlenmäßige Erfassung von medizinischen 
Eingriffen im Interesse aller politisch handelnder Personen gelegen sein. Die Rege-
lungen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland be-
währt haben, wären als Vorbild-Modell auch in Österreich anwendbar. 
 
Gerade im Hinblick darauf, dass entgegen der öffentlichen Wahrnehmung die Abtrei-
bung im Zuge der Fristenlösung rechtlich bloß straflos, deshalb aber nicht auch 
rechtmäßig ist und diese Meinung neben der Lehre (Bydlinski, Mayer-Maly in 
„Rechtsethik Band 4 - Mensch von Anfang an?, Wien 2008“ auch vom OGH (6 Ob 
101/06 f) und der Volksanwaltschaft (GZ VA W 203-SCHU/02 vom 9.4.2005) vertre-
ten wird, ist der Umgang der Rechtsordnung mit solchen straflosen, jedoch rechts-
widrigen Tatbeständen besonderen Regelungen und einem Maß an Sensibilität zu 
unterziehen. 
 
 
Die zitierten Gesetzesstellen der bundesdeutschen Rechtsquellen werden dieser An-
tragsbegründung als integraler Bestandteil für eine parlamentarische Behandlung 
beigefügt. 
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§ 212 Totschlag

(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.

§ 213 Minder schwerer Fall des Totschlags

War der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen zugefügte
Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen zum Zorn gereizt
und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden oder liegt sonst ein minder
schwerer Fall vor, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

§§ 214 und 215 (weggefallen)

-

§ 216 Tötung auf Verlangen

(1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur
Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
zu erkennen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 217 (weggefallen)

-

§ 218 Schwangerschaftsabbruch

(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des
befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch
im Sinne dieses Gesetzes.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder

 

2. leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der
Schwangeren verursacht.
 

(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder Geldstrafe.

(4) Der Versuch ist strafbar. Die Schwangere wird nicht wegen Versuchs bestraft.

Fußnote

§§ 218 bis 219b (früher §§ 218 bis 219d): IdF d. Art. 13 Nr. 1 G v. 27.7.1992 I 1398
mWv 5.8.1992; Art. 13 Nr. 1 trat einstweilen nicht in Kraft gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I
1585 - 2 BvO 16/92 u. a. -; die einstweilige Anordnung v. 4.8.1992 wurde nach BVerfGE
v. 25.1.1993 I 270 wiederholt.
§ 218: Anwendbar ab 16.6.1993 gem. Abschn. II Nr. 1 nach Maßgabe der Nr. 2 bis 9 der
Entscheidungsformel gem. BVerfGE v. 28.5.1993 - 2 BvF 2/90 u. a. -

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

166/A(E) XXIV. GP - Entschließungsantrag4 von 19

nachtmann
Durchstreichen

nachtmann
Schreibmaschinentext
Strafgesetzbuch (StGB)



Ein Service der juris GmbH - www.juris.de -

- 113 -

§ 218a Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs

(1) Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn
1. die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine

Bescheinigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, daß sie sich mindestens
drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen,
 

2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und
 

3. seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.
 

(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene
Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft
unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der
Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben
oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen
Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere
für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.

(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei einem Schwangerschaftsabbruch, der
mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch als erfüllt,
wenn ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176
bis 179 des Strafgesetzbuches begangen worden ist, dringende Gründe für die Annahme
sprechen, daß die Schwangerschaft auf der Tat beruht, und seit der Empfängnis nicht
mehr als zwölf Wochen vergangen sind.

(4) Die Schwangere ist nicht nach § 218 strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach
Beratung (§ 219) von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der Empfängnis nicht
mehr als zweiundzwanzig Wochen verstrichen sind. Das Gericht kann von Strafe nach §
218 absehen, wenn die Schwangere sich zur Zeit des Eingriffs in besonderer Bedrängnis
befunden hat.

Fußnote

§§ 218 bis 219b (früher §§ 218 bis 219d): IdF d. Art. 13 Nr. 1 G v. 27.7.1992 I 1398
mWv 5.8.1992; Art. 13 Nr. 1 trat einstweilen nicht in Kraft gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I
1585 - 2 BvO 16/92 u. a. -; die einstweilige Anordnung v. 4.8.1992 wurde nach BVerfGE
v. 25.1.1993 I 270 wiederholt.
§ 218a Abs. 4: Anwendbar ab 16.6.1993 gem. Abschn. II Nr. 1 nach Maßgabe der Nr. 2 bis
9 der Entscheidungsformel gem. BVerfGE v. 28.5.1993 - 2 BvF 2/90 u. a. -

§ 218b Schwangerschaftsabbruch ohne ärztliche Feststellung, unrichtige
ärztliche Feststellung

(1) Wer in den Fällen des § 218a Abs. 2 oder 3 eine Schwangerschaft abbricht,
ohne daß ihm die schriftliche Feststellung eines Arztes, der nicht selbst den
Schwangerschaftsabbruch vornimmt, darüber vorgelegen hat, ob die Voraussetzungen des
§ 218a Abs. 2 oder 3 gegeben sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 218 mit Strafe bedroht ist. Wer als Arzt
wider besseres Wissen eine unrichtige Feststellung über die Voraussetzungen des § 218a
Abs. 2 oder 3 zur Vorlage nach Satz 1 trifft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 218 mit Strafe bedroht
ist. Die Schwangere ist nicht nach Satz 1 oder 2 strafbar.

(2) Ein Arzt darf Feststellungen nach § 218a Abs. 2 oder 3 nicht treffen, wenn ihm
die zuständige Stelle dies untersagt hat, weil er wegen einer rechtswidrigen Tat nach
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Absatz 1, den §§ 218, 219a oder 219b oder wegen einer anderen rechtswidrigen Tat,
die er im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch begangen hat, rechtskräftig
verurteilt worden ist. Die zuständige Stelle kann einem Arzt vorläufig untersagen,
Feststellungen nach § 218a Abs. 2 und 3 zu treffen, wenn gegen ihn wegen des Verdachts
einer der in Satz 1 bezeichneten rechtswidrigen Taten das Hauptverfahren eröffnet
worden ist.

Fußnote

§§ 218 bis 219b (früher §§ 218 bis 219d): IdF d. Art. 13 Nr. 1 G v. 27.7.1992 I 1398
mWv 5.8.1992; Art. 13 Nr. 1 trat einstweilen nicht in Kraft gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I
1585 - 2 BvO 16/92 u. a. -; die einstweilige Anordnung v. 4.8.1992 wurde nach BVerfGE
v. 25.1.1993 I 270 wiederholt.
§ 218b: Anwendbar ab 16.6.1993 gem. Abschn. II Nr. 1 nach Maßgabe der Nr. 2 bis 9 der
Entscheidungsformel gem. BVerfGE v. 28.5.1993 - 2 BvF 2/90 u. a. -

§ 218c Ärztliche Pflichtverletzung bei einem Schwangerschaftsabbruch

(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht,
1. ohne der Frau Gelegenheit gegeben zu haben, ihm die Gründe für ihr Verlangen nach

Abbruch der Schwangerschaft darzulegen,
 

2. ohne die Schwangere über die Bedeutung des Eingriffs, insbesondere über Ablauf,
Folgen, Risiken, mögliche physische und psychische Auswirkungen ärztlich beraten zu
haben,
 

3. ohne sich zuvor in den Fällen des § 218a Abs. 1 und 3 auf Grund ärztlicher
Untersuchung von der Dauer der Schwangerschaft überzeugt zu haben oder
 

4. obwohl er die Frau in einem Fall des § 218a Abs. 1 nach § 219 beraten hat,
 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat
nicht in § 218 mit Strafe bedroht ist.

(2) Die Schwangere ist nicht nach Absatz 1 strafbar.

§ 219 Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage

(1) Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem
Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen
und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen,
eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muß der Frau
bewußt sein, daß das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr
gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß deshalb nach der Rechtsordnung
ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann,
wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer
und außergewöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Die Beratung
soll durch Rat und Hilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit der Schwangerschaft
bestehende Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Das Nähere regelt
das Schwangerschaftskonfliktgesetz.

(2) Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz durch eine anerkannte
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. Die Beratungsstelle hat der
Schwangeren nach Abschluß der Beratung hierüber eine mit dem Datum des letzten
Beratungsgesprächs und dem Namen der Schwangeren versehene Bescheinigung nach Maßgabe
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auszustellen. Der Arzt, der den Abbruch der
Schwangerschaft vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen.

§ 219a Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft
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(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs.
3) seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise
1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines

Schwangerschaftsabbruchs oder
 

2. Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet
sind, unter Hinweis auf diese Eignung
 

anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Ärzte oder auf Grund Gesetzes anerkannte
Beratungsstellen darüber unterrichtet werden, welche Ärzte, Krankenhäuser oder
Einrichtungen bereit sind, einen Schwangerschaftsabbruch unter den Voraussetzungen des
§ 218a Abs. 1 bis 3 vorzunehmen.

(3) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Tat gegenüber Ärzten oder Personen, die zum
Handel mit den in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Mitteln oder Gegenständen befugt sind, oder
durch eine Veröffentlichung in ärztlichen oder pharmazeutischen Fachblättern begangen
wird.

Fußnote

§§ 218 bis 219b (früher §§ 218 bis 219d): IdF d. Art. 13 Nr. 1 G v. 27.7.1992 I 1398
mWv 5.8.1992; Art. 13 Nr. 1 trat einstweilen nicht in Kraft gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I
1585 - 2 BvO 16/92 u. a. -; die einstweilige Anordnung v. 4.8.1992 wurde nach BVerfGE
v. 25.1.1993 I 270 wiederholt.
§ 219a: Anwendbar ab 16.6.1993 gem. Abschn. II Nr. 1 nach Maßgabe der Nr. 2 bis 9 der
Entscheidungsformel gem. BVerfGE v. 28.5.1993 - 2 BvF 2/90 u. a. -

§ 219b Inverkehrbringen von Mitteln zum Abbruch der Schwangerschaft

(1) Wer in der Absicht, rechtswidrige Taten nach § 218 zu fördern, Mittel oder
Gegenstände, die zum Schwangerschaftsabbruch geeignet sind, in den Verkehr bringt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Teilnahme der Frau, die den Abbruch ihrer Schwangerschaft vorbereitet, ist
nicht nach Absatz 1 strafbar.

(3) Mittel oder Gegenstände, auf die sich die Tat bezieht, können eingezogen werden.

Fußnote

§§ 218 bis 219b (früher §§ 218 bis 219d): IdF d. Art. 13 Nr. 1 G v. 27.7.1992 I 1398
mWv 5.8.1992; Art. 13 Nr. 1 trat einstweilen nicht in Kraft gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I
1585 - 2 BvO 16/92 u. a. -; die einstweilige Anordnung v. 4.8.1992 wurde nach BVerfGE
v. 25.1.1993 I 270 wiederholt.
§ 219b: Anwendbar ab 16.6.1993 gem. Abschn. II Nr. 1 nach Maßgabe der Nr. 2 bis 9 der
Entscheidungsformel gem. BVerfGE v. 28.5.1993 - 2 BvF 2/90 u. a. -

§ 219c (weggefallen)

-

Fußnote
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Abschnitt 1 Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und Beratung

SchKG § 1 Aufklärung

(1) Die für gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung zuständige
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erstellt unter Beteiligung der Länder
und in Zusammenarbeit mit Vertretern der Familienberatungseinrichtungen aller Träger
zum Zwecke der gesundheitlichen Vorsorge und der Vermeidung und Lösung von
Schwangerschaftskonflikten Konzepte zur Sexualaufklärung, jeweils abgestimmt auf die
verschiedenen Alters- und Personengruppen.
(2) Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verbreitet zu den in Absatz 1
genannten Zwecken die bundeseinheitlichen Aufklärungsmaterialien, in denen
Verhütungsmethoden und Verhütungsmittel umfassend dargestellt werden.
(3) Die Aufklärungsmaterialien werden unentgeltlich an Einzelpersonen auf
Aufforderung, ferner als Lehrmaterial an schulische und berufsbildende Einrichtungen,
an Beratungsstellen sowie an alle Institutionen der Jugend- und Bildungsarbeit
abgegeben.

SchKG § 2 Beratung

(1) Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich zu den in § 1 Abs. 1 genannten
Zwecken in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen
eine Schwangerschaft unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen von einer hierfür
vorgesehenen Beratungsstelle informieren und beraten zu lassen.
(2) Der Anspruch auf Beratung umfaßt Informationen über
1. Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung,
2. bestehende familienfördernde Leistungen und Hilfen für Kinder und

Familien, einschließlich der besonderen Rechte im Arbeitsleben,
3. Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft und die Kosten der Entbindung,
4. soziale und wirtschaftliche Hilfen für Schwangere, insbesondere

finanzielle Leistungen sowie Hilfen bei der Suche nach Wohnung, Arbeits-
oder Ausbildungsplatz oder deren Erhalt, 5.
die Hilfsmöglichkeiten für behinderte Menschen und ihre Familien, die vor
und nach der Geburt eines in seiner körperlichen, geistigen oder
seelischen Gesundheit geschädigten Kindes zur Verfügung stehen,

6. die Methoden zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs, die
physischen und psychischen Folgen eines Abbruchs und die damit verbundenen
Risiken,

7. Lösungsmöglichkeiten für psychosoziale Konflikte im Zusammenhang mit einer
Schwangerschaft,

8. die rechtlichen und psychologischen Gesichtspunkte im Zusammenhang mit
einer Adoption.

Die Schwangere ist darüber hinaus bei der Geltendmachung von Ansprüchen sowie bei der
Wohnungssuche, bei der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für das Kind und bei
der Fortsetzung ihrer Ausbildung zu unterstützen. Auf Wunsch der Schwangeren können
Dritte zur Beratung hinzuzuziehen.
(3) Zum Anspruch auf Beratung gehört auch die Nachbetreuung nach einem
Schwangerschaftsabbruch oder nach der Geburt des Kindes.

SchKG § 3 Beratungsstellen

Die Länder stellen ein ausreichendes Angebot wohnortnaher Beratungsstellen für die
Beratung nach § 2 sicher. Dabei werden auch Beratungsstellen freier Träger gefördert.
Die Ratsuchenden sollen zwischen Beratungsstellen unterschiedlicher weltanschaulicher
Ausrichtung auswählen können.

SchKG § 4 Öffentliche Förderung der Beratungsstellen

(1) Die Länder tragen dafür Sorge, daß den Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 für
je 40.000 Einwohner mindestens eine Beraterin oder ein Berater vollzeitbeschäftigt
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oder eine entsprechende Zahl von Teilzeitbeschäftigten zur Verfügung steht. Von
diesem Schlüssel soll dann abgewichen werden, wenn die Tätigkeit der Beratungsstellen
mit dem vorgesehenen Personal auf Dauer nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß Schwangere in angemessener Entfernung von
ihrem Wohnort eine Beratungsstelle aufsuchen können.
(2) Die zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes nach den §§ 3 und 8
erforderlichen Beratungsstellen haben Anspruch auf eine angemessene öffentliche
Förderung der Personal- und Sachkosten.
(3) Näheres regelt das Landesrecht.
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Abschnitt 2 Schwangerschaftskonfliktberatung

SchKG § 5 Inhalt der Schwangerschaftskonfliktberatung

(1) Die nach § 219 des Strafgesetzbuches notwendige Beratung ist ergebnisoffen zu
führen. Sie geht von der Verantwortung der Frau aus. Die Beratung soll ermutigen und
Verständnis wecken, nicht belehren oder bevormunden. Die
Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens.
(2) Die Beratung umfaßt:
1. das Eintreten in eine Konfliktberatung; dazu wird erwartet, daß die

schwangere Frau der sie beratenden Person die Gründe mitteilt, derentwegen
sie einen Abbruch der Schwangerschaft erwägt; der Beratungscharakter
schließt aus, daß die Gesprächs- und Mitwirkungsbereitschaft der
schwangeren Frau erzwungen wird;

2. jede nach Sachlage erforderliche medizinische, soziale und juristische
Information, die Darlegung der Rechtsansprüche von Mutter und Kind und der
möglichen praktischen Hilfen, insbesondere solcher, die die Fortsetzung
der Schwangerschaft und die Lage von Mutter und Kind erleichtern;

3. das Angebot, die schwangere Frau bei der Geltendmachung von Ansprüchen,
bei der Wohnungssuche, bei der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für
das Kind und bei der Fortsetzung ihrer Ausbildung zu unterstützen, sowie
das Angebot einer Nachbetreuung.

Die Beratung unterrichtet auf Wunsch der Schwangeren auch über Möglichkeiten,
ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden.

SchKG § 6 Durchführung der Schwangerschaftskonfliktberatung

(1) Eine ratsuchende Schwangere ist unverzüglich zu beraten.
(2) Die Schwangere kann auf ihren Wunsch gegenüber der sie beratenden Person anonym
bleiben.
(3) Soweit erforderlich, sind zur Beratung im Einvernehmen mit der Schwangeren
1. andere, insbesondere ärztlich, fachärztlich, psychologisch,

sozialpädagogisch, sozialarbeiterisch oder juristisch ausgebildete
Fachkräfte,

2. Fachkräfte mit besonderer Erfahrung in der Frühförderung behinderter
Kinder und

3. andere Personen, insbesondere der Erzeuger sowie nahe Angehörige,
hinzuzuziehen.
(4) Die Beratung ist für die Schwangere und die nach Absatz 3 Nr. 3 hinzugezogenen
Personen unentgeltlich.

SchKG § 7 Beratungsbescheinigung

(1) Die Beratungsstelle hat nach Abschluß der Beratung der Schwangeren eine mit Namen
und Datum versehene Bescheinigung darüber auszustellen, daß eine Beratung nach den §§
5 und 6 stattgefunden hat.
(2) Hält die beratende Person nach dem Beratungsgespräch eine Fortsetzung dieses
Gesprächs für notwendig, soll diese unverzüglich erfolgen.
(3) Die Ausstellung einer Beratungsbescheinigung darf nicht verweigert werden, wenn
durch eine Fortsetzung des Beratungsgesprächs die Beachtung der in § 218a Abs. 1 des
Strafgesetzbuches vorgesehenen Fristen unmöglich werden könnte.

SchKG § 8 Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen

Für die Beratung nach den §§ 5 und 6 haben die Länder ein ausreichendes plurales
Angebot wohnortnaher Beratungsstellen sicherzustellen. Diese Beratungsstellen
bedürfen besonderer staatlicher Anerkennung nach § 9. Als Beratungsstellen können
auch Einrichtungen freier Träger und Ärzte anerkannt werden.
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SchKG § 9 Anerkennung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen

Eine Beratungsstelle darf nur anerkannt werden, wenn sie die Gewähr für eine
fachgerechte Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 5 bietet und zur Durchführung
der Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 6 in der Lage ist, insbesondere
1. über hinreichend persönlich und fachlich qualifiziertes und der Zahl nach

ausreichendes Personal verfügt,
2. sicherstellt, daß zur Durchführung der Beratung erforderlichenfalls

kurzfristig eine ärztlich, fachärztlich, psychologisch, sozialpädagogisch,
sozialarbeiterisch oder juristisch ausgebildete Fachkraft hinzugezogen
werden kann,

3. mit allen Stellen zusammenarbeitet, die öffentliche und private Hilfen für
Mutter und Kind gewähren, und

4. mit keiner Einrichtung, in der Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen
werden, derart organisatorisch oder durch wirtschaftliche Interessen
verbunden ist, daß hiernach ein materielles Interesse der
Beratungseinrichtung an der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen
nicht auszuschließen ist.

SchKG § 10 Berichtspflicht und Überprüfung der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen

(1) Die Beratungsstellen sind verpflichtet, die ihrer Beratungstätigkeit
zugrundeliegenden Maßstäbe und die dabei gesammelten Erfahrungen jährlich in einem
schriftlichen Bericht niederzulegen.
(2) Als Grundlage für den schriftlichen Bericht nach Absatz 1 hat die beratende
Person über jedes Beratungsgespräch eine Aufzeichnung zu fertigen. Diese darf keine
Rückschlüsse auf die Identität der Schwangeren und der zum Beratungsgespräch
hinzugezogenen weiteren Personen ermöglichen. Sie hält den wesentlichen Inhalt der
Beratung und angebotene Hilfsmaßnahmen fest.
(3) Die zuständige Behörde hat mindestens im Abstand von drei Jahren zu überprüfen,
ob die Voraussetzungen für die Anerkennung nach § 9 noch vorliegen. Sie kann sich zu
diesem Zweck die Berichte nach Absatz 1 vorlegen lassen und Einsicht in die nach
Absatz 2 anzufertigenden Aufzeichnungen nehmen. Liegt eine der Voraussetzungen des §
9 nicht mehr vor, ist die Anerkennung zu widerrufen.

SchKG § 11 Übergangsregelung

Die Anerkennung einer Beratungsstelle auf Grund II.4 der Entscheidungsformel des
Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993 (BGBl. I S. 820) steht einer
Anerkennung auf Grund der §§ 8 und 9 dieses Gesetzes gleich.
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Abschnitt 3 Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen

SchKG § 12 Weigerung

(1) Niemand ist verpflichtet, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Mitwirkung notwendig ist, um von der Frau eine
anders nicht abwendbare Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung
abzuwenden.

SchKG § 13 Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen

(1) Ein Schwangerschaftsabbruch darf nur in einer Einrichtung vorgenommen werden, in
der auch die notwendige Nachbehandlung gewährleistet ist.
(2) Die Länder stellen ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer
Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen sicher.

SchKG § 14 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 13 Abs. 1 einen Schwangerschaftsabbruch
vornimmt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark
geahndet werden.
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Abschnitt 4 Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche

SchKG § 15 Anordnung als Bundesstatistik

Über die unter den Voraussetzungen des § 218a Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches
vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche wird eine Bundesstatistik durchgeführt. Die
Statistik wird vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet.

SchKG § 16 Erhebungsmerkmale, Berichtszeit und Periodizität

(1) Die Erhebung wird auf das Kalendervierteljahr bezogen durchgeführt und umfaßt
folgende Erhebungsmerkmale:
1. Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen im Berichtszeitraum (auch

Fehlanzeige),
2. rechtliche Voraussetzungen des Schwangerschaftsabbruchs (Beratungsregelung

oder nach Indikationsstellung),
3. Familienstand und Alter der Schwangeren sowie die Zahl ihrer Kinder,
4. Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft,
5. Art des Eingriffs und beobachtete Komplikationen,
6. Bundesland, in dem der Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird, und

Bundesland oder Staat im Ausland, in dem die Schwangere wohnt,
7. Vornahme in Arztpraxis oder Krankenhaus und im Falle der Vornahme des

Eingriffs im Krankenhaus die Dauer des Krankenhausaufenthaltes.
Der Name der Schwangeren darf dabei nicht angegeben werden.
(2) Die Angaben nach Absatz 1 sowie Fehlanzeigen sind dem Statistischen Bundesamt
vierteljährlich zum jeweiligen Quartalsende mitzuteilen.

SchKG § 17 Hilfsmerkmale

Hilfsmerkmale der Erhebung sind:
1. Name und Anschrift der Einrichtung nach § 13 Abs. 1;
2. Telefonnummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person.

SchKG § 18 Auskunftspflicht

(1) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die Inhaber
der Arztpraxen und die Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren
vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.
(2) Die Angabe zu § 17 Nr. 2 ist freiwillig.
(3) Zur Durchführung der Erhebung übermitteln dem Statistischen Bundesamt auf dessen
Anforderung
1. die Landesärztekammern die Anschriften der Ärzte, in deren Einrichtungen

nach ihren Erkenntnissen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen worden sind
oder vorgenommen werden sollen,

2. die zuständigen Gesundheitsbehörden die Anschriften der Krankenhäuser, in
denen nach ihren Erkenntnissen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen worden
sind oder vorgenommen werden sollen.
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Gesetz zur Errichtung einer Stiftung
"Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen
Lebens"

MuKStiftG

Ausfertigungsdatum: 13.07.1984

Vollzitat:

"Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens"
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1993 (BGBl. I S. 406), geändert durch
Artikel 18 der Verordnung vom 21. September 1997 (BGBl. I S. 2390)"
Stand: Neugefasst durch Bek. v. 19. 3.1993 I 406,
 Änderung durch Art. 18 V v. 21. 9.1997 I 2390

Fußnote

Textnachweis Geltung ab: 1. 1.1996

Diese Vorschrift gilt nicht in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
gem. Anl. I Kap. X Sachg. H Abschn. I Nr. 2 EinigVtr v. 31.8.1990 iVm Art. 1 G v.
23.9.1990 II 885, 1093
Gem. § 13 idF G v. 21.12.1992 I 2147 tritt G im Beitrittsgebiet am 1.1.1993 in Kraft.

§ 1 Errichtung und Sitz

(1) Es wird eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts "Mutter und Kind -
Schutz des ungeborenen Lebens" errichtet. Die Stiftung entsteht mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes.

(2) Der Sitz der Stiftung ist Bonn.

§ 2 Stiftungszweck

(1) Zweck der Stiftung ist es, Mittel für ergänzende Hilfen zur Verfügung
zu stellen, die werdenden Müttern, die sich wegen einer Notlage an eine
Schwangerschaftsberatungsstelle wenden, gewährt oder für die Zeit nach der Geburt
zugesagt werden, um ihnen die Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern.

(2) Auf Leistungen auf Grund dieses Gesetzes besteht kein Rechtsanspruch.

§ 3 Zuwendungsempfänger

Die Stiftung vergibt die Mittel nach Maßgabe des Satzes 2 an Einrichtungen in den
Ländern, die im Rahmen des Stiftungszweckes (§ 2 Abs. 1) landesweit tätig sind
und dabei keine hoheitlichen Befugnisse wahrnehmen. Die auf die einzelnen Länder
entfallenden Mittel erhält entweder ein Zusammenschluß solcher Einrichtungen aus
mehreren Ländern oder eine Einrichtung je Land.

§ 4 Verwendung der Stiftungsmittel
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(1) Aus Mitteln der Stiftung können für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Schwangerschaft und der Geburt sowie der Pflege und Erziehung eines Kleinkindes
entstehen, Hilfen gewährt werden, insbesondere für
1. die Erstausstattung des Kindes,

 

2. die Weiterführung des Haushalts,
 

3. die Wohnung und Einrichtung,
 

4. die Betreuung des Kleinkindes.
 

(2) Leistungen aus Mitteln der Stiftung dürfen nur gewährt oder zugesagt werden,
wenn die Hilfe auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist oder nicht
ausreicht.

(3) Nähere Einzelheiten regeln die Richtlinien.

§ 5 Pfändungsfreiheit, Verhältnis zu anderen Sozialleistungen

(1) Leistungen, die dem in § 2 Abs. 1 genannten Personenkreis aus Mitteln der Stiftung
im Rahmen des Stiftungszweckes gewährt werden, sind nicht pfändbar. Das gleiche gilt
für Leistungen, die aus Mitteln anderer Stiftungen des öffentlichen Rechts oder aus
Mitteln von Stiftungen, die von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet
wurden, zur Erreichung des in § 2 Abs. 1 genannten Zwecks gewährt werden. Wird eine
Geldleistung auf das Konto der werdenden Mutter bei einem Geldinstitut überwiesen, gilt
§ 55 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.

(2) Leistungen der in Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 genannten Art bleiben als Einkommen
unberücksichtigt, wenn bei Sozialleistungen auf Grund von Rechtsvorschriften die
Gewährung oder die Höhe dieser Leistungen von anderem Einkommen abhängig ist.

§ 6 Stiftungsvermögen

(1) Der Bund stellt der Stiftung jährlich Mittel in Höhe der für diesen Zweck im
Haushaltsplan veranschlagten Mittel, mindestens 180 Millionen Deutsche Mark, für die
Erfüllung des Stiftungszweckes zur Verfügung.

(2) Von den ab 1985 der Stiftung zufließenden Bundesmitteln können jährlich bis
zu 1 Million Deutsche Mark zum Aufbau eines Stiftungsvermögens verwendet werden.
Bundesmittel, die von der Stiftung bis zum Abschluß eines Haushaltsjahres nicht für die
Erfüllung des Stiftungszweckes ausgegeben worden sind, sind zusätzlich für den Aufbau
des Stiftungsvermögens zu verwenden.

(3) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen von dritter Seite anzunehmen.

§ 7 Satzung

Die Stiftung kann eine Satzung erlassen, die vom Stiftungsrat beschlossen wird.

§ 8 Stiftungsorgane

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Geschäftsführer und das Kuratorium.

§ 9 Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat besteht aus
1. drei Vertretern des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

 

2. einem Vertreter des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
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3. einem Vertreter des Bundesministeriums der Finanzen,
 

4. vier Mitgliedern, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
auf Vorschlag der in § 3 genannten Zuwendungsempfänger berufen werden.
 

(2) Der Stiftungsrat wählt aus den Vertretern des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

(3) Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bestellen.

(4) Die Mitglieder des Stiftungsrates nach Absatz 1 Nr. 3 und deren Vertreter werden
auf die Dauer von zwei Jahren berufen. Wiederholte Berufung ist zulässig. Scheidet ein
Mitglied vorzeitig aus, ist für den Rest seiner Amtszeit ein Nachfolger zu berufen.

(5) Der Stiftungsrat beschließt über alle grundsätzlichen Fragen, die zum
Aufgabenbereich der Stiftung gehören, insbesondere über die Feststellung des
Haushaltsplans und die Jahresrechnung. Er stellt nach Anhörung der in § 3 genannten
Zuwendungsempfänger Richtlinien für die Vergabe und Verwendung der Stiftungsmittel
auf und überwacht die Tätigkeit des Geschäftsführers. Er wählt für die Dauer von zwei
Jahren zwei Rechnungsprüfer.

(6) Der Stiftungsrat ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist.

(7) Der Stiftungsrat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit; bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§ 10 Geschäftsführer

(1) Der Vorsitzende des Stiftungsrates bestellt einen Geschäftsführer.

(2) Der Geschäftsführer führt die laufenden Geschäfte der Stiftung, insbesondere
führt er die Beschlüsse des Stiftungsrates aus. Er ist ferner für die Vergabe der
Stiftungsmittel und für die Überwachung ihrer zweckentsprechenden und wirtschaftlichen
Verwendung verantwortlich. Er vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.

§ 11 Kuratorium

(1) Das Kuratorium besteht aus
1. zwei Vertretern der Kirchen,

 

2. sechs Vertretern der Bundesverbände der Freien Wohlfahrtspflege,
 

3. je einem Vertreter der Stiftungen in den Ländern, die im Rahmen des Stiftungszweckes
(§ 2 Abs. 1) landesweit tätig sind,
 

4. je einem Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände,
 

5. einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Familienorganisationen,
 

6. einem Vertreter des Deutschen Frauenrates,
 

7. einem Vertreter der Ärzteschaft,
 

8. bis zu acht weiteren Mitgliedern.
 

(2) Die Mitglieder des Kuratoriums werden vom Vorsitzenden des Stiftungsrates für die
Dauer von vier Jahren berufen. Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden.

(3) Das Kuratorium berät den Stiftungsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben.

§ 12 Aufsicht
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Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.

§ 13 Inkrafttreten im Beitrittsgebiet

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1993 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet in Kraft.

§ 14 (Inkrafttreten)

-
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Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 
 

Entschließungsantrag 
 
„Die Bundesregierung wird ersucht, umgehend dem Nationalrat eine Regierungsvor-
lage zuzuleiten, welche nach bundesdeutschem Vorbild eine inhaltliche und organi-
satorische Konkretisierung der Begleitmaßnahmen, welche vor der Vornahme eines 
Schwangerschaftsabbruchs durchzuführen sind, insbesondere die „vorhergehenden 
ärztlichen Beratung“ im § 97 Abs. 1 Z 1 StGB, vorsieht.“ 
 
 
In formeller Hinsicht wird um Zuweisung an den Familienausschuss ersucht. 
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